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(54) Frühzündvorrichtung zum Abbrennen von Treibstoffen und Explosivstoffen

(57) Eine Frühzündvorrichtung zum Abbrennen von
Treibstoffen (3) oder Explosivstoffen weist eine Auslöse-
temperatur auf, die unterhalb der Selbstentzündungs-

temperatur des Treibstoffs (3) oder Explosivstoffs liegt.
Zum Auslösen einer Anzündung (15) ist eine Energie-
speichereinrichtung (7) vorgesehen, die durch Erwär-
mung aufladbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Frühzünd-
vorrichtung zum Abbrennen von Treibstoffen oder Ex-
plosivstoffen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Vor allem Festtreibstoffe für Raketen haben oft
die Eigenschaft, dass sie bei höherer Temperatur schnel-
ler abbrennen und unter Umständen sogar detonieren.
Wird der Treibstoff durch einen Unglücksfall, beispiels-
weise bei einem Brand auf einem Flugzeugträger lang-
sam von außen bis zur Selbstentzündungstemperatur er-
hitzt, kann es vorkommen, dass der gesamte Treibstoff
sich schlagartig entzündet und wie ein Detonationsstoff
detoniert, mit oft verheerenden Auswirkungen auf
Mensch und Umgebung. Um ein solches Unglück zu ver-
meiden, nimmt man, bevor die Detonation auftritt, lieber
einen gezielten Abbrand des Treibstoffs in Kauf.
[0003] Um einen Abbrand des Raketenmotors unter-
halb der Selbstentzündungstemperatur des Treibstoffs
herbeizuführen, ist es bekannt, in Raketenmotoren Früh-
zündvorrichtungen vorzusehen, die den Treibstoff bei ei-
ner definierten Auslösetemperatur entzünden, sich un-
terhalb der Auslösetemperatur jedoch passiv, also ohne
jeglicher Gefahr einer ungewollten Entzündung verhal-
ten.
[0004] So ist aus DE 10 2008 025 218 B3 eine Früh-
zündvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1
bekannt, bei der der Schlagbolzen, der die Anzündung
auslöst, mit einer Druckfeder als Energiespeichereinrich-
tung vorgespannt ist, wobei der Schlagbolzen in der vor-
gespannten Stellung mit einem hakenförmigen Bimetal-
lelement arretiert ist, das in eine Rastausnehmung in
dem Schlagbolzen eingreift. Bei Erwärmen auf Auslöse-
temperatur wird das Bimetallelement aus der Rastaus-
nehmung gezogen und damit der federbelastete Schlag-
bolzen freigegeben. Dabei besteht jedoch die Gefahr,
dass das Bimetallelement beispielsweise bei einem
Schlag aus der Rastausnehmung austritt und damit die
Zündung unbeabsichtigt ausgelöst wird.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Frühzünd-
vorrichtung für Treibstoffe oder Explosivstoffe bereitzu-
stellen, die zuverlässig bei einer bestimmten Temperatur
den Treibstoff bzw. Explosivstoff gezielt entzündet, je-
doch unterhalb dieser Temperatur keine Reaktion her-
vorruft.
[0006] Dies wird erfindungsgemäß durch die im An-
spruch 1 gekennzeichnete Frühzündvorrichtung er-
reicht. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung wiedergegeben.
[0007] Nach der Erfindung ist die Energiespeicherein-
richtung allein durch Erwärmung aufladbar, also ohne
externe Energieversorgung, z. B. durch eine Batterie
oder dergleichen.
[0008] Dabei ist die Energiespeichereinrichtung, also
beispielsweise eine Feder, mit der der Schlagbolzen be-
lastet wird, bei der bestimmungsgemäßen Temperatur
des Treibstoffs bzw. Explosivstoffs nicht aufgeladen, al-
so beispielsweise die Feder nicht gespannt. Unter der

bestimmungsgemäßen Temperatur ist die Lager- und
Betriebstemperatur des Treibstoffs bzw. Explosivstoffs
zu verstehen, die beispielsweise maximal +85 °Celsius
betragen kann. Vielmehr wird erfindungsgemäß die En-
ergiespeichereinrichtung durch Erwärmung erst aufge-
laden, wenn die bestimmungsgemäße Temperatur über-
schritten worden ist.
[0009] Die Auslösetemperatur, also die Temperatur,
bei der die erfindungsgemäße Vorrichtung ausgelöst
wird, soll dabei möglichst weit oberhalb der bestim-
mungsgemäßen Temperatur liegen, aber auch möglichst
weit unterhalb der Selbstentzündungstemperatur des
Treibstoffs bzw. Explosivstoffs. So liegt bei einem Fest-
stoffraketenmotor die Selbstentzündungstemperatur
des Feststofftreibsatzes beispielsweise oberhalb 160°.
D. h. wenn der Treibsatz auf diese Temperatur erwärmt
wird, kann eine Deflagration und ggf. eine Explosion auf-
treten.
[0010] Bei Raketentreibstoff2n liegt daher die ge-
wünschte Auslösetemperatur bei mindestens 90° Celsi-
us, insbesondere mindestens 160° Celsius und höch-
stens 150° Celsius, insbesondere höchstens 130° Cel-
sius. Umso mehr man mit der Auslösetemperatur an die
Selbstentzündungstemperatur kommt, um so heftiger
kann eine mögliche, explosive Reaktion ausfallen.
[0011] Damit wird erfindungsgemäß sichergestellt,
dass der Treibstoff oder Explosivstoff unterhalb der
Selbstentzündungstemperatur gezielt und kontrolliert
abgebrannt wird.
[0012] Die Energiespeichereinrichtung kann als Ener-
giespeicherelement eine Feder, beispielsweise eine
Druckfeder aufweisen. Sie kann jedoch auch durch ein
anderes elastisches Element, ein komprimierbares Gas-
volumen oder dergleichen gebildet sein. D. h. erfindungs-
gemäß kann die Energiespeichereinrichtung jede Ein-
richtung sein, die die Energie in Form einer Kraft über
einen bestimmten Weg zur Verfügung stellt.
[0013] Vorzugsweise wird das Arbeitselement durch
ein Dehnstoffarbeitselement gebildet. Dehnstoffarbeits-
elemente sind bekannt (vergleiche zum Beispiel DE 20
2006 001 145 U1). Mit einem solchen Element können
Hubbewegungen mit großer Kraft ausgeführt werden.
Dehnstoffarbeitselemente verfügen über ein druckfestes
Gehäuse, welches auf einer Seite offen ist. Die offene
Seite ist mit einer Membran oder einem Elastomereinsatz
verschlossen. Auf der Membran bzw. dem Elastomer-
einsatz sitzt ein Arbeitskolben. Das Gehäuse ist mit ei-
nem Dehnstoff gefüllt, welcher sich bei Erwärmung aus-
dehnt. Durch die Ausdehnung des Dehnstoffes wird der
Arbeitskolben bewegt, wodurch der Arbeitshub ausge-
führt wird.
[0014] Die Hubbewegung des Arbeitskolben des
Dehnstoffarbeitselements kann auf die Energiespeicher-
einrichtung übertragen werden, um die Energiespeicher-
einrichtung aufzuladen. Dazu ist vorzugsweise der Ar-
beitskolben des Arbeitselements mit dem Schlagbolzen
lösbar verbunden, Zur lösbaren Verbindung des Arbeits-
kolbens mit dem Schlagbolzen ist vorzugsweise eine
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Verriegelungseinrichtung vorgesehen, die erst bei der
Auslösetemperatur entriegelt wird.
[0015] Dazu kann die Verriegelungseinrichtung ein fe-
stes Material aufweisen, dessen Schmelzpunkt zur Ent-
riegelung des Schlagbolzens der Auslösetemperatur
entspricht. Die Verriegelungseinrichtung weist zudem
vorzugsweise wenigstens ein Verriegelungselement auf,
das sich bei verriegeltem Schlagbolzen auf diesem fe-
sten Material abstützt, nach Schmelzen des festen Ma-
terials bei der Auslösetemperatur den Schlagbolzen je-
doch freigibt.
[0016] Dabei ist das feste Material in der Energiespei-
chereinrichtung vorzugsweise an einer Position vorge-
sehen, an der sich das Verriegelungselement bei aufge-
ladener Energiespeichereinrichtung abstützt.
[0017] Das feste Material kann ggf. auch schon ge-
schmolzen sein, bevor das Arbeitselement die Energie-
speichereinrichtung aufgeladen hat. D. h. das die Ver-
riegelungseinrichtung blockierende feste Material mit ei-
nem Schmelzpunkt, der der Auslösetemperatur ent-
spricht, kann bereits in flüssiger Form vorliegen, wenn
das Arbeitselement die Energiespeichereinrichtung auf-
lädt. Auch in diesem Fall muss zum Auslösen der An-
zündung und damit zum Abbrennen des Treibstoffes
bzw. Explosivstoffs die durch den Schmelzpunkt des fe-
sten Materials vorgegebene Auslösetemperatur erreicht
worden sein.
[0018] Nachstehend ist die Erfindung anhand der bei-
gefügten Zeichnung beispielhaft näher erläutert.
[0019] Darin zeigen, jeweils schematisch

Figur 1 einen Längsschnitt durch einen Raketenmo-
tor;
Figur 2 bis 4 einen Schnitt durch eine Ausführungs-
form der Frühzündvorrichtung im Ausgangszustand
bzw. aufgeladenem Zustand der Energiespeicher-
einrichtung bzw. nach Freigabe des’ Schlagbolzens;
und Figur 5 einen Schnitt durch eine weitere Aus-
führungsform der Frühzündvorrichtung.

[0020] Gemäß Figur 1 ist in einem Raketenmotor 2 in
dem von der Düse abgewandten Stirnbereich des Brenn-
raums 4 eine Frühzündvorrichtung 1 in unmittelbarer Nä-
he des Treibstoffs 3 angeordnet.
[0021] Gemäß Figur 2 bis 4 weist die Frühzündvorrich-
tung 1 zum Abbrennen des Treibstoffs 3 bei einer Aus-
lösetemperatur, die unterhalb der Selbstentzündungs-
temperatur des Treibstoffs 3 liegt, ein Arbeitselement 6
und eine Energiespeichereinrichtung 7 auf, die durch das
Arbeitselement 6 aufgeladen wird.
[0022] Die Energiespeichereinrichtung 7 stellt eine
Einrichtung dar, die die Energie in Form einer Kraft über
einen bestimmten Weg zur Verfügung stellt. Dazu kann
die Energiespeichereinrichtung 7 als Druckfeder 5 aus-
gebildet sein.
[0023] Die in Figur 2 in der Ausgangsstellung darge-
stellte Energiespeichereinrichtung 7 wird durch Erwär-
mung des Arbeitselements 6 in die Figur 3 dargestellte

Stellung aufgeladen, in der die Druckfeder 11 gespannt
ist.
[0024] Dazu ist das Arbeitselement 6 als Dehnstoffar-
beitselement ausgebildet, d. h. sie verfügt über ein in
Figur 2 bis 4 nicht im einzelnen dargestelltes Gehäuse,
welches mit einem Dehnstoff gefüllt ist, welcher sich bei
Erwärmung ausdehnt. Die offene Seite des Gehäuses
ist mit einer Membran oder einem Elastomereinsatz ver-
schlossen, um einen Arbeitskolben mit der Kolbenstange
12 zu betätigen.
[0025] Die Hubbewegung der Kolbenstange 12 wird
auf die Energiespeichereinrichtung 7 übertragen, um das
durch die Druckfeder 11 gebildete Energiespeicherele-
ment 10 aufzuladen, also die Druckfeder 11 zusammen-
zudrücken.
[0026] Das Arbeitselement 6 und die Energiespeicher-
einrichtung 7 sind auf einem Grundkörper 13 angeordnet.
[0027] Durch die gemäß Figur 3 gespannte Druckfeder
11 wird ein Schlagbolzen 14 beschleunigt, der bei der
Auslösetemperatur der Frühzündvorrichtung über Zünd-
stifte 8 auf die Zündhütchen
[0028] 16 schlägt, die in dem Grundkörper 7 angeord-
net sind, um die Anzündung auszulösen. Die beim Zün-
den der Zündhütchen 16 gebildeten heißen Gase und
Partikel treten über eine Bohrung 17 aus dem Grundkör-
per 13 aus, um den Treibstoff 3 (Figur 1) bzw. den Ex-
plosivstoff zu zünden.
[0029] Der Schlagbolzen 14 ist in dem Gehäuse 18
der Energiespeichereinrichtung 7 verschiebbar geführt,
die an dem Grundkörper 13 befestigt ist.
[0030] Die Druckfeder 11 ist als Spiralfeder um den
Schlagbolzen 14 angeordnet und stützt sich einerseits
an einer Ringschulter 19 an dem der Anzündung 15 zu-
gewandten Ende des Schlagbolzens 14 und anderer-
seits an einer Ringschulter 20 an der Innenseite des Ge-
häuses 18 ab.
[0031] Um den Hub des Arbeitselements 6 auf die
Druckfeder 11 zu übertragen, ist die Kolbenstange 12
des Arbeitselements 6 mit dem Schlagbolzen 14 lösbar
verbunden.
[0032] Dazu ist die Kolbenstange 12 über einen Arm
21 an einer Hülse 22 befestigt, die an der Außenseite
des Gehäuses 18 in Längsrichtung verschiebbar geführt
ist. Die Schiebehülse 22 ist beispielsweise mit einer
Schraube 23 mit einem Auslöseteil 24 fest verbunden.
[0033] Das Auslöseteil 24 ist gemäß Figur 2 und 3 mit
dem Schlagbolzen 14 über eine Verriegelungseinrich-
tung 25 lösbar verbunden.
[0034] Dazu greift das dem Auslöseteil 24 zugewandte
Ende des Schlagbolzen 14 in eine Ausnehmung 27 des
Auslöseteils 24 ein. In der Umfangswand 28 des Auslö-
seteils 24 um die Ausnehmung 27 sind Öffnungen 29
vorgesehen, in denen als Kugeln ausgebildete Verriege-
lungselemente 26 radial verschiebbar angeordnet sind.
[0035] Zur lösbaren Verbindung der Umfangswand 28
und damit des Auslöseteils 24 mit dem Schlagbolzen 14
greifen die Verriegelungselemente 26 einerseits in eine
als Ringnut ausgebildete Rastausnehmung 31 an dem
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einen Ende des Schlagbolzens 14 ein, welches in der
verriegelten Stellung gemäß Figur 2 in der Ausnehmung
27 des Auslöseteils 24 angeordnet ist, während sich die
Verriegelungselemente bzw. Kugeln 26 radial nach au-
ßen gemäß Figur 2 an der Innenseite des Gehäuses 18
der Energiespeichereinrichtung 7 abstützen.
[0036] Der Schlagbolzen 8 wird von der Energiespei-
chereinrichtung 7 bzw. der Druckfeder 11 erst beschleu-
nigt, um die Zündhütchen 16 zu zünden, wenn die Ver-
riegelung des Schlagbolzens 14 durch die Verriege-
lungseinrichtung 25 aufgehoben worden ist.
[0037] Dazu ist an der Innenseite des Gehäuses 18 in
der Position, in der sich die Verriegelungselemente bzw.
Kugeln 26 in der aufgeladenen Position der Energiespei-
chereinrichtung 3 nach Figur 3 befinden, ein als Buchse
ausgebildetes festes Material 32 angeordnet, dessen
Schmelzpunkt gleich der Auslösetemperatur ist. Bei dem
festen Material 32 kann es sich um ein Lot, beispielswei-
se ein wismut- und/oder bleihaltiges Lot handeln.
[0038] Beim Schmelzpunkt des festen Materials 32
und damit der Auslösetemperatur können die Verriege-
lungselemente oder Kugeln 26 radial nach außen in das
geschmolzene Material 32 ausweichen. Damit bewegen
sich die Verriegelungselemente bzw. Kugeln 26 aus der
als Ringnut 31 ausgebildeten Rasterausnehmung in dem
Schlagbolzen 14 heraus, wodurch der
[0039] Schlagbolzen 14 freigegeben wird, um die An-
zündung 15 zu zünden.
[0040] Damit sich die Verriegelungselemente bzw. Ku-
geln 26 aus der Rastausnehmung 31 heraus radial in
das geschmolzene Material 32 verschieben können, ist
die dem Auslöseteil 24 zugewandte Flanke 33 der
Rastausnehmung 31 schräg ausgebildet, so dass durch
die gespannte Druckfeder 11 in der aufgeladenen Posi-
tion der Energiespeichereinrichtung 4 gemäß Figur 3 ein
radialer Druck nach außen auf die Verriegelungselemen-
te 20 ausgeübt wird.
[0041] In der Figur 2 dargestellten Ausgangs- oder Ru-
heposition der Frühzündvorrichtung 1 ist die Feder 11
leicht vorgespannt, um zu verhindern, dass sich in der
Ruhe- oder Ausgangsposition der Schlagbolzen 14 und
andere bewegliche Teile der Energiespeichereinrichtung
7 bei Vibrationen, Schlägen oder dergleichen bewegen
können und damit beispielsweise zu einem Verschleiß
in der Frühzündvorrichtung 1 führen. Freilich ist die Vor-
spannung nur so gering, dass der Druck der Feder 11
nicht in der Lage ist, die Zündung einzuleiten.
[0042] Die in Figur 2 dargestellte Ausgangs- oder Ru-
hestellung nimmt die Frühzündvorrichtung 1 während
der bestimmungsgemäßen Temperatur, also der Lager-
und Betriebstemperatur des Treibstoffs 3 bzw. Explosiv-
stoffs ein. Bei einer Temperaturerhöhung über diese be-
stimmungsgemäße Temperatur des Treibstoffs 3 bzw.
Explosivstoffs fährt das Arbeitselement 6 bis zum Errei-
chen der Auslösetemperatur die Kolbenstange 12 aus.
Dieser Kolbenhub wird auf die Druckfeder 11 übertragen
und spannt diese vor. In dieser gespannten Position stüt-
zen sich die Verriegelungselemente bzw. Kugeln 26 ge-

mäß Figur 3 radial an dem als Buchse ausgebildeten
festen Material 32 ab. Erhöht sich nun die Temperatur
der Frühzündvorrichtung 1 auf die Schmelztemperatur
des festen Materials 32 können die Verriegelungsele-
mente bzw. Kugeln 26 radial ausweichen, wodurch der
Schlagbolzen 14 freigegeben wird. Der Schlagbolzen 14
schlägt damit auf die Anzündung 15 und zündet diese.
Damit wird der Treibstoff 3 bzw. Explosivstoff durch die
aus der Bohrung 17 austretenden heißen Gase und Par-
tikel gezündet.
[0043] Für die Ausführungsform nach Figur 5 werden
für gleiche Teile die gleichen Bezugsziffern verwendet.
[0044] Während bei der Ausführungsform nach Figur
2 - 4 das Arbeitselement 6 neben der Energiespexcher-
einrichtung 7 auf dem Grundkörper 13 angeordnet ist,
und zwar mit parallel angeordneter Kolbenstange 12 des
Arbeitselements 6 sowie Schlagbolzen 14 der Energie-
speichereinrichtung 7, ist bei der Ausführungsform nach
Figur 4 die Kolbenstange 12 des Dehnstoffarbeitsele-
ments 6 axial zu dem Schlagbolzen 14 der Energiespei-
chereinrichtung 7 angeordnet. Dabei ist die Kolbenstan-
ge 12 direkt an dem Auslöseteil 24 befestigt.
[0045] Das Dehnstoffarbeitselement 6 ist mit einem
Dehnstoff 35 versehen, der bei Temperaturerhöhung
über Durchtrittsöffnungen 40 in den Zylinderraum 36 ge-
drückt wird, um den Kolben 38 und damit den Schlag-
bolzen 14 zum Aufladen der Energiespeichereinrichtung
7, also zum Spannen der Feder 11 zu verschieben.
[0046] Als Verriegelungselement 26 ist bei der Aus-
führungsform nach Figur 5 ein radial verschiebbarer Stift
vorgesehen, der in der Ruhe- oder Ausgangsposition der
Frühzündvorrichtung 1 in eine konische Ausnehmung 37
in dem Schlagbolzen 14 eingreift.
[0047] Die Anzündung 15 wird durch ein Zündhütchen
16 gebildet, das in einem Zündhalter 41 angeordnet ist.
Ansonsten entspricht die Frühzündvorrichtung nach Fi-
gur 5 im wesentlichen der nach Figur 2 bis 4.

Patentansprüche

1. Frühzündvorrichtung zum Abbrennen von Treibstof-
fen (3) oder Explosivstoffen mit einer Auslösetem-
peratur, die unterhalb der Selbstentzündungstem-
peratur des Treibstoffs (3) oder Explosivstoffs liegt,
wobei mindestens eine Energiespeichereinrichtung
(7) zum Auslösen einer Anzündung (15) vorgesehen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Energie-
speichereinrichtung (7) durch Erwärmung aufladbar
ist.

2. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Energiespeichereinrich-
tung (7) ein Energiespeicherelement (10) aufweist,
das die Energie in Form einer Kraft über einen be-
stimmten Weg zur Verfügung stellt.

3. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
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gekennzeichnet, dass das Energiespeicherele-
ment (10) durch eine Feder (11) gebildet wird.

4. Frühzündvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Energiespeichereinrichtung (7) durch die Längenän-
derung eines Arbeitselements (6), das sich bei Er-
wärmung ausdehnt, aufladbar ist.

5. Frühzündvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
durch die Energiespeichereinrichtung (7) beschleu-
nigbarer Schlagbolzen (14) zur Auslösung der An-
zündung (15) und eine Verriegelungseinrichtung
(25) zur Verriegelung des Schlagbolzens (14) vor-
gesehen ist, wobei die Verriegelungseinrichtung
(25) erst bei der Auslösetemperatur entriegelbar ist.

6. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrich-
tung (25) zur Verriegelung des Schlagbolzens (14)
ein festes Material (32) aufweist, dessen Schmelz-
punkt zur Entriegelung des Schlagbolzens (14) der
Auslösetemperatur entspricht.

7. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrich-
tung (25) ein Verriegelungselement (26) aufweist,
das sich bei verriegeltem Schlagbolzen (14) auf dem
festen Material (32) abstützt, wobei nach dem
Schmelzen des festen Materials (32) der Schlagbol-
zen (14) freigegeben wird.

8. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 4 und 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Energiespei-
chereinrichtung (7) das feste Material (32) an einer
Position vorgesehen ist, an der sich das Verriege-
lungselement (26) bei aufgeladener Energiespei-
chereinzichtung (7) abstützt.

9. Frühzündvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
feste Material (32), dessen Schmelzpunkt der Aus-
lösetemperatur entspricht, vor dem Aufladen der En-
ergiespeichereinrichtung (7) schmelzbar ist.

10. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Arbeitselement (6) ein
Dehnstoffarbeitselement ist.

11. Frühzündvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verriegelungselement
(26) in einem Auslöseteil (24) radial verschiebbar
angeordnet ist, welches mit dem Arbeitselement (6)
verbunden ist und in der verriegelten Stellung des
Schlagbolzens (14) in eine Rastausnehmung (31) in
dem Schlagbolzen (14) eingreift.
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